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LIEBE LESER
im Zusammenhang mit den 12. Solothurner Filmtagen war viel die Rede von Staat
und Filmkultur, Kunst und Kommerz. Seit Jahren bewegen sich die Fronten in
diesen Spannungsfeldern kaum, und es scheinen sich je länger je mehr Polaritäten

zu bilden, die zu überwinden immer schwieriger wird. Politiker und
Beamte des Bundes, Filmgestalter und Filmtechniker, «arrivierte» Regisseure und
junger Nachwuchs, Fernsehschaffende und «freie» Filmemacher, «Kompromisslose»
und «Erfolgsspekulanten», berufene und unberufene Kritiker, Kinobesitzer und
Filmverleiher - all diese Gruppen und Grüppchen streiten sich herum, wer denn
nun eigentlich von den viel zu geringen Filmförderungsmitteln profitieren soll.
Gruppeninteressen werden gegeneinander ausgespielt, man liefert sich Richtungskämpfe

und vergisst dabei ganz, dass weite Bevölkerungskreise keineswegs von
der Notwendigkeit überzeugt sind, diese «linken Unruhestifter» auch noch von
Staats wegen zu subventionieren.
Wohl zu allen Zeiten war das künstlerische Schaffen (Musik, Literatur, Malerei,
Bildhauerei usw.), das zum wesentlichen Bestand jeder Kultur gehört, auf Mäzene
und Auftraggeber angewiesen. In früheren Epochen erfüllten diese Funktion die
Kirchen, die Adelshäuser, die Städte und Zünfte, und auch die modernen Staatswesen

wenden einen Teil der Steuermittel für die kulturelle Förderung auf. Für
die traditionellen Künste fliessen diese Mittel relativ problemlos. Für das Theater-
und Konzertleben werden in unserem Lande jährlich viele Millionen öffentliche
Gelder ausgegeben. Der Film als Neuling unter den Künsten hat es da viel schwerer.

Ihm haftet immer noch der etwas unseriöse Geruch des Jahrmarktes an.
Dem Kulturestablishment und den Kulturfunktionären fällt es immer noch schwer,
dieses Kind der Technik als künstlerisches Ausdrucksmittel unserer Zeit
ernstzunehmen. Und manchem erscheint der Film wegen seines Multiplikationsfaktors
- er kann in kurzer Zeit von tausenden gesehen werden - als ein unliebsamer,
ja unheimlicher Unruhestifter. Die Relevanz des jüngeren schweizerischen
Filmschaffens besteht gerade darin, dass es, ausgehend von subjektiven, ideologischen
oder aus unserer Gesellschaft selbst entnommenen Massstäben, kritische Reflexionen

über einzelne Mängel oder fundamentale Unzulänglichkeiten unserer
gesellschaftlichen Verhältnisse und Zustände formuliert hat. Dieses Hinterfragen und
Durchleuchten bestehender Verhältnisse leistet der Film in vielen Fällen besser
und wirkungsvoller als die traditionellen Künste. Wenn dabei oft ein einseitiges,
ja verzerrtes Bild unserer Wirklichkeit gezeichnet wird, darf nicht übersehen werden,

dass es komplementär ist zu einem ebenso einseitigen Bild, das in
Schulbüchern, in Industrie- und Fremdenverkehrswerbung tradiert wird. Es ist gerade
der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat, der sich ein solches fruchtbares
Spannungsverhältnis leisten kann und muss; denn die ständige Auseinandersetzung
mit seiner Wirklichkeit bewirkt, dass er nicht in der Stagnation stecken bleibt.
Hier liegt der tiefste Grund, warum es letztlich im Interesse des Staates ist, auch
das kritische und unbequeme Filmschaffen zu fördern.
Die Filmschaffenden selbst sollten sich wenigstens über ein Ziel einig sein — die
Zuschauer zum Denken und zum Empfinden zu «verführen». Das Vorgehen und
die Mittel können verschieden sein-wie es beispielsweise Koerfers «Der Gehülfe»,
Stürms Streikfilm und Gloors «Konrad Steiner» zeigen. Bestimmte Film- und
Macharten aufgrund fragwürdiger Kriterien von der Förderung ausschliessen zu
wollen, erscheint mir falsch.

Mit freundlichen Grössen
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